
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/12/21 8Ob375/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1962

Norm

ABGB §156 Abs2 Ca

Rechtssatz

Daß dem Mann bei Erlangung der Kenntnis von den für die Unehelichkeit sprechenden Umständen die aus diesen

Umständen sich ergebende Unmöglichkeit der Zeugung nicht bewußt wurde, ist auf den Fristbeginn ohne Einfluß.
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